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RATGEBER

Sie fragen -
wir antworten

AHV

Schenkungen, Ver-
mögen, Wohnrecht
und Unterstützungs-
pflicht: Wann erhält
man Ergänzungs-
leistungen?
Vor einigen Ja/ire« LaLe ic/i me/-
«en Leüien ver/ie/'rateten D/'nc/em
meine Liegen.se/ia/fe« an/ Rec/i-

nnng /enn/figer Drhsc/za/t aLgefre-
fen. DaLei wnre/e mir ein ZeLens-

ZängZic/ies nnenfge/fZic/iei Wo/zn-

rec/if eingeränmf. Ans versc/iieeZe-

nen Gründe« Leans/mnc/ie ic/i das
Wo/znrec/if nic/if me/zr, sondern
wo/zne in einem L/eim als Daner-
gast. Me/'ne A//V-Renfe deefo diese
Doste« sowie den PrivafverZzranc/z
Lei weifem nic/if, so dass sic/i mein
Werfsc/zn/fen-Vermögen sfdndig
vermindert.

Meine Drage: Mnss z'c/z später;
wenn mein Vermögen nnfer
Dr 20 000.- gesc/zramp/Z z'sf, an/
DrgänznngsZeisfnngen verzz'c/zte«

wegen der Sc/zenLnng an meine
Sö/zne? Mnssfen in diesem DaZZ

meine ,Sö/zne/ür meine Dosten an/-
kommen, Levor/ür meine Z7nfer-

stütznng die Dürsorge an/tommf?
Ihr Anliegen ist sehr vielschichtig
und bedingt daher eine differen-
zierte Antwort:

Wie wird als Erbvorempfang
abgetretenes Vermögen im
Rahmen derErgänzungs-
leistungen behandelt?

Vermögen, das ohne Rechtspflicht
abgetreten wird, muss im Rahmen
der Ergänzungsleistungen gleich
behandelt werden wie noch vor-
handenes Vermögen. Das heisst,
dass das Vermögen zu einem Teil
dem anrechenbaren Einkommen
zugeschlagen werden muss. Eben-
so ist eine angemessene Verzin-
sung anzurechnen.

Wieviel Vermögen darf man
besitzen, bevor ein Anspruch
auf Ergänzungsleistungen gel-
tend gemacht werden kann?

Vorerst ist ein weitverbreitetes
Missverständnis klarzustellen:
Auch Einzelpersonen, die über
mehr als Fr. 20 000.-, oder
Ehepaare, die über mehr als
Fr. 30 000 - an Vermögen verfü-
gen, können trotzdem in den Ge-
nuss von Ergänzungsleistungen
kommen. Denn es wird dasjenige
Vermögen bei der Berechnung der
Ergänzungsleistungen berücksich-
tigt, welches den «Freibetrag» von
Fr. 20 000- für Alleinstehende
bzw. von Fr. 30 000.- für Ehepaa-
re übersteigt. Wieweit ein An-
sprach bei Vermögen besteht,
hängt nicht nur von der Höhe des

Vermögens, sondern ebenso von
den anrechenbaren Ausgaben wie
z.B. Mietzins, Krankenkassenprä-
mien, Krankheits-, Pflege- und
Heimkosten ab.
Zusammenfassend ergibt sich,
dass ein Anspruch auf Ergän-
Zungsleistungen dann abgeklärt

werden sollte, wenn trotz eines
Vermögens von mehr als
Fr. 20 000- (Alleinstehende)
bzw. Fr. 30 000 - (Ehepaare) die
notwendigen Lebensbedürfnisse
nicht finanziert werden können.
Nur eine verbindliche Berechnung
der zuständigen EL-Stelle ver-
schafft die nötige Klarheit über
einen allfälligen Anspruch (siehe
«Zeitlupe» Nr. 3/91, S. 73).

Inwieweit besteht eine
Unterstützungspflicht der
Angehörigen?
Es ist zu unterscheiden zwischen
der familienrechtlichen Unterstüt-
zungspflicht, wie sie im Ziviige-
setzbuch (ZGB) geregelt ist und
der Anrechnung von Leistungen
im Rahmen der Ergänzungslei-
stungen (EL). Die Regelung des

ZGB wird von den Fürsorgebehör-
den nur zurückhaltend angewen-
det und kann hier nicht weiter aus-
geführt werden.

Wie wird ein unentgeltliches
Wohnrecht im Rahmen
der Ergänzungsleistungen
angerechnet?
Ein unentgeltliches Wohnrecht ist
in verschiedenen Landesgegenden
noch vielfach anzutreffen. Bei der
Abklärung von EL-Ansprüchen
ergeben sich daraus jedoch immer
wieder verschiedene Probleme:
Wird ein Wohnrecht tatsächlich
ausgeübt, so ist es bei der EL-Be-
rechnung entsprechend dem Miet-
wert als Einnahme anzurechnen.
Die Bewertung kann im Einzelfall
zu ergänzenden Abklärungen füh-
ren und bildet oft Gegenstand von
vermeidbaren Missverständnis-
sen. Wird ein unentgeltliches
Wohnrecht nicht ausgeübt, muss in
der Regel gleichwohl eine Anrech-
nung erfolgen. Darauf kann nur
verzichtet werden, wenn das
Wohnrecht aus objektiven Grün-
den wie Pflegebedürftigkeit, Spi-
talaufenthalt usw. tatsächlich nicht
ausgeübt werden kann. Ausnahms-

60



RATGEBER

weise kann auf eine Anrechnung
eines unentgeltlichen Wohnrechts
verzichtet werden, wenn das

Wohnrecht in einem offensichtli-
chen Missverhältnis steht zum
Wert der Gegenleistung, die dem
Wohnrecht zugrunde liegt.

Insgesamt ergibt sich, dass Ihr
Problem vielfältige Fragen be-
inhaltet, welche in folgenden kur-
zen Ratschlägen zusammengefasst
werden können:

1. Wenn ohne Rechtspflicht Ver-
mögenswerte abgetreten worden
sind, muss bei der Berechnung ei-
nes EL-Anspruches der entspre-
chende Gegenwert angerechnet
werden.

2. Für Ihre Söhne bedeutet dies
nicht unbedingt eine Rückzahlung
des Erbvorempfanges. Damit Ihr
Lebensunterhalt gedeckt werden
kann, genügt es allenfalls, dass Ih-
re Söhne jenen Beitrag leisten,
welcher dem Betrag der Vermö-
gensrechnung entspricht.
3. Die Begründung von unentgelt-
lichem Wohnrecht sollte möglichst
vermieden werden. Wo sich dies
rechtfertigt, könnte ein entgeltli-
ches Wohnrecht in Frage kommen.

4. Wieweit allfällige Fürsorgelei-
stungen von Beiträgen Ihrer Söhne
abhängen, muss im konkreten Ein-
zelfall von den zuständigen Für-
sorgebehörden - unabhängig von
den Regelungen der Ergänzungs-
leistungen - beurteilt werden.

Angesichts der komplexen Frage-
Stellung empfehle ich Ihnen, mit
der Ausgleichskasse Ihres Wohn-
sitzkantons, welche auch für die
Ergänzungsleistungen zuständig
ist, einen Termin zu vereinbaren,
um sich verbindlich beraten zu las-
sen.

Können bei Lohn-
nachzahlungen
nach der Pensio-
nierung noch Sozial-
abzöge geltend
gemacht werden?

Seit letzte« Oktober bin icb pe«sio-
nierf. Während der ganzen Zed
meiner Pera/stätigkeit verstand es
mein Arbeitgeber Lo/manfeile wie
Ferien-, Feiertags- und Fahetags-
entschädigang stillschweigend
«adznk/emmen». Fine .Kontrolle
dnrc/z die Organe des Gesamt-
arbeitsvertrages stellte einen
Fehlbetrag dis letzten Angnst von
me/zreren fansend Franken /est.
Weil der Arbeitgeber aber nicht
za/z/te, babe icb ein arbeitsgericbt-
/icbes Vez/abren veranlasst, in
welchem meine Forderang ge-
schützt wnrde. A/Zerdings wi/Z mein
Arbeitgeber von meiner Forde-
rang noch Sozialabgaben abzie-
ben.

Meine Fragen: /. /stderArbeitge-
ber berechtigt, sechs Monate nach
meiner Pensionierung noch So-
ziaZabzüge geZtend zu machen? 2.

/st derArbeitgeber nicht verp/Zich-
tet, innert kurzer Frist oder bei der
Lohnabrechnung die Sozialabzüge
dem Arbeitnehmer bekanntzuge-
ben, spätestens aber bei Austritt
aus der Firma, nicht erst sechs
Monate nach der Pensionierung?

Dire Fragen können zusammen be-
handelt werden. Allerdings ist eine
letztlich verbindliche Auskunft
nur möglich, wenn der Wortlaut
des Gerichtsentscheides und des
Arbeitsvertrages beigezogen wird.
Immerhin gilt es, folgende allge-
meine Grundsätze zu beachten:
Soweit es sich um gesetzlich ge-
schuldete Beiträge an die Sozial-
Versicherung (AHV/IV/EO, ALV,
Unfallversicherung, Pensionskas-
se usw.) handelt, ist der Arbeitge-
ber grundsätzlich verpflichtet, bei
der Lohnzahlung auch die entspre-
chenden Beiträge des Arbeitneh-

mers in Abzug zu bringen und der
zuständigen Versicherung zu über-
weisen. Es gilt, Verjährungsfristen
zu beachten, doch sind diese Fri-
sten wesentlich länger als die von
Ihnen erwähnten sechs Monate. Es
darf davon ausgegangen werden,
dass im Entscheid des Arbeitsge-
richtes der Anspruch auf den Brut-
tolohn zur Diskussion stand. Wenn
der Arbeitgeber bei der Auszah-
lung die gesetzlichen Abzüge für
Sozialversicherung vornimmt, ist
dagegen grundsätzlich nichts ein-
zuwenden, kann doch der Richter
die gesetzlichen Pflichten nicht
abändern. Ähnliches gilt im Prin-
zip auch für vertraglich geschulde-
te Beitragsanteile. Sicher kann Ih-
nen das Arbeitsgericht oder die
Stelle des Gesamtarbeitsvertrages
Ihre konkrete Frage verbindlich
beantworten. Immerhin hoffe ich,
mit meinen allgemeinen Ausfüh-
rungen die Zusammenhänge etwas
erklärt zu haben. Für Ihre Pensio-
nierungszeit wünsche ich Ihnen
wenig finanzielle Sorgen!

AHV-Beiträge bei
vorzeitiger
Pensionierung
Mein Mann möchte sich mit 62
Jahren vorzeitig pensionieren las-
sen; icb bin dann 57 Jahre ait.
Fann er die ALZV-Peiträge bis znm
65. Altenahr selber bezahlen,
damit er die volle Pente erhält?

In der AHV sind nicht nur die Ar-
beitnehmer, sondern die gesamte
Bevölkerung - d. h. auch die Selb-
ständigerwerbenden und nicht-
erwerbstätigen Personen - versi-
chert. Daher müssen alle Personen,
d. h. insbesondere auch vorzeitig
Pensionierte, grundsätzlich bis
zum Rentenalter ihre Beitrags-
pflicht gegenüber der AHV erfül-
len, wenn sie spätere Leistungskür-
zungen wegen Beitragslücken ver-
meiden wollen. Die AHV-Beiträge
von nichterwerbstätigen Personen,
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die über kein Erwerbseinkommen
mehr verfügen, werden aufgrund
der wirtschaftlichen und sozialen
Verhältnisse berechnet. Konkret
heisst dies, dass einerseits das Ver-
mögen und anderseits das kapitali-
sierte Renteneinkommen (ohne
AHV/IV) für die Bestimmung der

Beiträge herangezogen werden.
Die Kapitalisierung des jährlichen
Renteneinkommens erfolgt mit
dem Faktor 20, was einer Verzin-
sung von 5% entsprechen würde.
An einem Beispiel lässt sich die
Beitragsberechnung illustrieren:

Renten (ohne AHV/IV) pro Jahr:
Pensionskasse Fr. 18 000.-
weitere Renten Fr. 6 000.-
Renten total Fr. 24 000.-

Renten mit
20 kapitalisiert Fr. 480 000.-
Vermögen Fr. 200 000.-
Total Fr. 680 000.-

Der im Einzelfall geschuldete
AHV-Beitrag wird anhand einer
vom Bund erlassenen Tabelle fest-
gelegt. Demnach entspricht einem
Vermögen und Renteneinkommen
von Fr. 680 000 - ein AHV-Bei-
trag von Fr. 1212- pro Jahr.

Nichterwerbstätige Personen müs-
sen direkt mit der zuständigen
Ausgleichkässe abrechnen. Um si-
cherzustellen, dass keine Beitrags-
liicken entstehen, sollten sich alle
Nichterwerbstätigen, vorab aber
vorzeitig Pensionierte, umgehend
bei der AHV-Zweigstelle des
Wohnortes anmelden. Auf diese
Weise kann auch vermieden wer-
den, dass die Ausgleichskasse zu
einem späteren Zeitpunkt die Bei-
träge für mehrere Perioden rück-
wirkend in Rechnung stellen muss.
Selbstverständlich ist die Beitrags-
pflicht der Nichterwerbstätigen,
insbesondere auch von geschiede-
nen Frauen, Rentnern der Invali-
denversicherung, Weltenbumm-
lern sowie von ausgesteuerten Ar-
beitslosen usw. zu beachten. Nähe-
re Auskünfte sind in einem Merk-

blatt über «Nichterwerbstätige in
der AHV/IV/EO» enthalten, wel-
ches bei jeder Ausgleichskasse
oder AHV-Zweigstelle bezogen
werden kann. Nichterwerbstätige
Studierende müssen in der Regel
den Mindestbeitrag entrichten; für
sie besteht ein besonderes Merk-
blatt.

Vergütung von
Krankheitskosten
neben der
Ergänzungsleistung

/Vachdem immer grössere A«s/a-

gen an/ mich zukommen, möchte
ich an/ragen, ob meine «Mög/ich-
Reifen» ansgesc/tö//f sine/ oder
noch verbessert werden können.
Das Leben wire/ immer tenrez; wie
Sie ans bei/iegene/er //eimrech-
nnng ersehen können, //inz« kom-
men znsäiz/icbe Kosten/nrAngen-
Operationen, //örgerät, Badekur
wegen Ge/enkschmerzen. 7ch
möchte meine Lage ohne Schn/e/en
besch/iessen e/nz/en. An/e/er «ho-
hen Kante» habe ich nnr noch
Fr 200.-.

Wie sich aus der Heimrechnung
ergibt, hatten Sie neben der Heim-
taxe beispielsweise im Monat Mai
auch einige Tage Spitalaufenthalt
zu bezahlen; darüberhinaus wird
Ihnen ein Zuschlag für Diätkost
während des Heimaufenthaltes so-
wie ein Zuschlag für Pflegemateri-
al in Rechnung gestellt. Anderseits
beziehen Sie neben der AHV-Ren-
te bereits eine monatliche Ergän-
zungsleistung. Für Krankheitsko-
sten ist grundsätzlich die Kranken-
kasse zuständig. Wenn die Kran-
kenkasse die Kosten für notwendi-
ge Pflege nicht oder nur teilweise
deckt, kann der ungedeckte Anteil
bei den Ergänzungsleistungen gel-
tend gemacht werden, soweit es
sich um ärztlich verordnete Mass-
nahmen handelt. Anhand der ein-
gereichten Unterlagen lässt sich
nicht feststellen, ob die aktuelle

Heimtaxe sowie der Diätzuschlag
für ärztlich verordnete Diät in die
Berechnung der laufenden Ergän-
Zungsleistungen bereits einbezo-
gen ist. Ich empfehle Ihnen, den
aktuellen Anspruch auf monatli-
che Ergänzungsleistungen bei der
zuständigen EL-Stelle, d.h. der
kantonalen Ausgleichskasse in Ih-
rem Kanton, überprüfen zu lassen.
Zudem ist die Rückerstattung von
Krankheitskosten, die nicht von
der Krankenkasse vergütet wer-
den, anhand der Rechnungen gel-
tend zu machen. Sicher ist Ihnen
dabei die Heimleitung oder die ort-
liehe Beratungsstelle von Pro Se-

nectute behilflich. So, wie Sie ihre
Situation geschildert haben, dür-
fen Sie getrost den kommenden
Zeiten entgegenblicken, ohne
Schulden eingehen zu müssen.

Dz: inr. 7?«do//L«or

RECHT

Welche Stellen neh-
men ein Testament
zur Aufbewahrung
entgegen?
/m Ratgeber «Bn«d ums Geb/» im

vergangene« Dezember wnrde an-
gegeben, dass ein Testament beim
Bezirksgericht oder be/m Volar
oder bei einer Sank hinter/egt wer-
de« könne. F/n Leser machte in
Zürich die Probe an/s Fxempe/ und
ste//te/est, dass weder das .Bezirks-
gericht noch die Bank sein Lesta-
ment an/bewahren woZ/ten.
Frennd/icherweise macht er «ns
daran/ an/nerksam, dass unsere
Ansknn/t ihn nnd mög/ichervveise
auch andere Leserinnen und Leser
an/7rrwege gebracht habe.
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Die Feststellung des Lesers ist
durchaus richtig und hängt damit
zusammen, dass die Deposition
von Testamenten nicht gesamt-
schweizerisch einheitlich geregelt
ist. Das Bundesrecht schreibt den
Kantonen lediglich vor, dass sie
dafür besorgt sein müssen, entwe-

der die mit der Beurkundung be-
trauten Beamten zur Aufbewah-
rung des Testamentes zu verpflich-
ten oder eine Amtsstelle zu be-
zeichnen, der das Testament zur
Aufbewahrung übergeben werden
kann. Aus der Tabelle können Sie
entnehmen, welche Stellen in- den

einzelnen Kantonen Testamente
zur Aufbewahrung entgegenneh-
men. Die ZEITLUPE bemüht sich,
zeitgemäss zu sein. Wir können
aber nicht ausschliessen, dass in
dem einen oder anderen Kanton
die zur Aufbewahrung von Testa-
menten verpflichtete Amtsstelle
gewechselt hat. Für einen solchen
Fall bitten wir schon im voraus
unsere Leserinnen und Leser um
Nachsicht.

Di: in/: Marco Diaggi, Advoka/

MEDIZIN

Osteoporose
Mit grossem taeresse babe icb den
medizimsc/zen .Bencbf in der Zeit-
/upe Ar 5/90 über dze Osteoporose
ge/esen. Darin wird daran/ binge-
wiesen, dass dem a/ternden Men-
sc/zen vorbeugend ansreic/zend
Ca/cznm znge/n/zrt werden salbe,
/c/i esse Käse und trinke Mdc/i in
ganz norma/en Mengen, möchte
diese j'edoc/i nz'c/it steigern, nm
nzc/it eine Gewichtszunahme zn
verursachen.

Zürich Notar
Bern Gemeinderat/Notar
Luzern Depositalbehörde
Uri Staats- und Gemeindearchiv
Schwyz Vormundschaftsbehörde
Nidwaiden Amtsnotariat
Obwalden Gemeindearchiv
Glarus Waisenamt
Zug Einwohnerkanzlei/Gerichtskanzlei
Freiburg Notar
Solothurn Amtsschreiberei
Basel-Stadt Erbschaftsamt
Baselland Bezirksschreiberei
Schaffhausen Erbschaftsbehörde
Appenzell AR Gemeinderat
Appenzell IR Erbschaftsbehörde
St. Gallen Bezirksamt/Gemeindeamt
Graubünden Kreispräsident
Aargau Gerichtspräsident
Thurgau Notar
Tessin Notar
Waadt Friedensrichter
Wallis Notar
Neuenburg Bezirksgerichtspräsident
Genf Friedensrichter
Jura Notar/Gemeinderat

ße/ diesen Sfe//en kann man das Testament zur Aufbewahrung
übergeben.

T}otel Sonne
Hotel mit familiärer, wohnlicher Atmosphäre:

• Zentrale und doch ruhige Lage, nur wenige
Schritte zum See und zur Schitfstation.
Strandbad und Tennisplatz

• 40 Betten, Zimmer mit Dusche/WC, zum Teil
mit Balkon. Restaurant mit 35 Plätzen, Speise-
saal mit 70 Personen, Aufenthaltsraum mit
Fernseher

• Die gute Küche des Patrons wird von den
treuen Gästen sehr geschätzt

• Lift zur grossen Dachterrasse mit herrlicher
Panoramaaussicht auf den See und die Berge

• Alle Räume mit moderner Feuermeldeanlage

Familie Heinzer-Stocker
CH-6442 Gersau am Vierwaldstättersee,
Tel. 041/84 11 22

• Vierwaldstättersee und Rigi verlocken zu
unvergesslichen Ausflügen und Wanderun-
gen

Pauschalpreise (Zimmer mit Dusche/WC)
Halbpension Doppelzimmer 60.—
Zimmer/Frühstück Doppelzimmer 45.—

Vollpension und Einzelzimmer auf Anfrage.

AHV-Rentner haben in der Vor- und Nachsaison
10% Ermässigung.
Auf Ihre Reservation freuen wir uns jetzt schon.
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RATGEBER Lourdes
Kirchlich anerkannte Flugwallfahrten

yVwn würde ;'cü aber gerne zwr VferAtWenmg einer
a///ä///gen GsTeoporose e/n £rgänzn«g.y/>re>(i«fa
einnehmen. /n jnngen Ja/tren «a/im fcA zetYwef.se

Ca/zt'wmFaWeffen. So/Z Zc/i diese üe«/e noc/t etnne/z-
men oder gZfef es andere Prodwfcïe

Zu Recht erwähnen Sie Milch und Käse als Haupt-
quelle von Calcium, das bei genügender Zufuhr die
Osteoporose (Knochenschwund) verhindern hilft.
Wenn Sie die Ratschläge von Dr. Minne befolgen
und fettarme Milchprodukte einnehmen, brauchen
Sie sich keine Sorgen wegen einer unerwünschten
Gewichtszunahme zu machen. Calcium ist aber auch
in Gemüse, Früchten und Getreideprodukten enthal-
ten, sehr wenig dagegen in Fleisch und Fisch.
Als sinnvolle Ergänzung können Sie ohne weiteres
Calcium Sandoz einnehmen, das neuerdings auch als
Pulver zum Auflösen und in verschiedenen Ge-
schmacksvarianten erhältlich ist. Daneben gibt es
andere gleichwertige, zum Teil billigere Präparate,
was sich bei einer Langzeitbehandlung natürlich aus-
zahlt. Fragen Sie ruhig Ihren Apotheker danach.

Z)r med. Peter Ko/iZer

Unsere Wallfahrten stehen seit bald 25 Jahren unter der
ausgezeichneten und bewährten Pilgerführung und Betreuung
der Redemptoristen-Patres. Und schon ebenso lange logieren

wir im guten und sehr angenehmen Hotel «Du Gave».
Flüge mit BALAIR, der Tochtergesellschaft der SWISSAIR.

Wir fliegen jeweils Montag una Donnerstag zwischen dem
15. Aprifuna 14. Oktober ab Zürich. Dauer der Wallfahrten:

4 oder 5 Tage.

Eine frühzeitige Anmeldung - auch telefonisch - ist von Vorteil,
da viele Flüge oft schon Wochen im voraus belegt sind.
Verlangen Sie bitte den Prospekt mit allen Einzelneren.

Jahrelange Erfahrung steht auch hinter unseren Reisen nach

Heiliges Land - Ägypten
Türkei - Griechenland

Santiago de Compostela
Dieses Jahr organisieren wir wiederum für eine Vielzahl von

Pfarreien und Institutionen Pilgerreisen.
Wir senden Ihnen gerne die ausführlichen Programme.

Orbis-Reisen
Bahnhofplatz 1, 9001 St. Gallen, Tel. 071 22 21 33

Reise- und Feriengenossenschaft
der Christlichen Sozialbewegung

Mit dem Hörgerät
jung bleiben

Kostenlose und fachmännische
Beratung durch Hörgeräte-Akustiker

mit eidg. Fachausweis.

Hörgeräte aller Weltmarken,
Reparaturservice, Batterien,

sämtliche Zubehöre
für Radio und Fernsehen.

Vertragslieferant der
IV, AHV, SUVA, EMV,

Madeleine Blum-Rihs JgX;,
Seit 1947 Fachgeschäft für Hörberatung 1 1

Talacker 35, 8001 Zürich
Telefon 017211 33 35
Haus Bernina-Nähmaschinen, 2. Stock

Bitte senden Sie Gratisprospekt

Name:

Strasse:

PLZ, Wohnort:

Wenn Ihnen der Arzt mehr
Bewegung empfohlen hat.

dann ist unser Velo-Home-
Trainer das Richtige für Sie.
Bei jedem Wetter können Sie
daheim Ihre Muskeln in Beinen
und Bauchregion wesentlich
stärken und den Blutkreislauf
anregen. Genügend Bewegung
macht fit und widerstandsfähig.
Verschiedene Velo-Home-Trai-
ner ab Fr. 400.-. AHV-Rabatt.

Hüsler & Trog Trading,
Chapfstr. 50, 8126 Zumikon.
Telefon 01/919 00 71

Der optimale
Senioren-Fauteuili

Mit Fernbedienung!

Die Zwei-Knopf-Steuerung
bringt Sie automatisch in
jede gewünschte Sitz- oder
Liegeposition (1 + 2)... und
für müheloses Aufstehen
neigt sich der Fauteuil nach
vorn (3).
Bequemer geht's nicht!
Probieren Sie's aus!

WT-75 Ab Fr. 229«.-

MOEBEL
8001 Zürich

Zähringerstr. 32 (beim Central)
Telefon 01/2511184
Montag geschlossen. Ei
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